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      Absonderung und Freitestung 
 

 

 

  

 

 

Liebe Eltern,  
 

aufgrund von sich wiederholenden Fragen, hier ein paar Infos zur häuslichen 

Selbsttestung, Absonderung und Freitestung: 

 

Selbsttest: 
o In Grundschulen und Grundschulförderklassen können die 

vorgeschriebenen Schultestungen als Selbsttests zu Hause durchgeführt 

werden. 

o Bei positivem Selbsttest besteht keine Absonderungspflicht für den 

Betroffenen und seine Haushaltskontaktpersonen, jedoch ein Zutritts- 

und Teilnahmeverbot für die Einrichtung (Schule). 

o        Bei positivem Selbsttest besteht gemäß CoronaVO Absonderung eine 

unverzügliche PCR-Nachtestpflicht. 

 

Freitestung von Kontaktpersonen aus Absonderung/Quarantäne  

o Für regelmäßig getestete Personen (z. B. Schülerinnen und Schüler der 

Goetheschule) genügt ein negativer Antigen-Schnelltest ab Tag 5 der 

Absonderung        Wichtig ist… 

 

o Bei Selbsttestkonzept gilt: Der erste Schnelltest zur Beendigung der 

Absonderungspflicht wird entweder in der Schule oder in einer offiziellen 

Teststelle durchgeführt und der Befund muss der Schule vorgelegt 

werden. 
 

Allgemein: 
o Quarantänezeit für positiv getestete Personen  

(Antigenschnelltest + PCR): 14 Tage  

o Quarantänezeit für nicht immunisierte Haushalts- und enge 

Kontaktpersonen: 10 Tage mit folgenden Freitestmöglichkeiten für 

asymptomatische Personen:  

o Durch einen negativen PCR-Test ab Tag 5 der Absonderung  

o Für seriell/regelmäßig getestete Personen (z. B. Schülerinnen und 

Schüler) genügt ein negativer Antigen-Schnelltest ab Tag 5 der 

Absonderung   

o durch einen Antigenschnelltest ab Tag 7 der Absonderung für nicht 

seriell getestete Personen. 

Viele Grüße 

C. Kromer 


